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99/2020 
 
Tagesordnung zur 2. Sitzung des Rates der Stadt 
Gütersloh am Freitag, dem 18.12.2020, 17:00 Uhr, 
im Stadthalle Gütersloh, Großer Saal, Friedrichstr. 
10, 33330 Gütersloh 
 

Öffentliche Sitzung: 
 

1. Einwendungen gegen die Niederschrift der letz-
ten Sitzung 

2. Anträge auf Änderung der Tagesordnung 
3. Mitteilungen des Bürgermeisters 
4. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 
5. Umbesetzung von Gremien/Vertretung der Stadt 

in Gremien Dritter 
6. Errichtung, Zusammensetzung und Besetzung 

des Jugendhilfeausschusses 
 

 
 
 
7. Bestellung beratender Mitglieder in diverse Aus-

schüsse 
8. Bestellung von Mitgliedern des Integrationsrates 

als sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner 
in diverse Ausschüsse des Rates der Stadt Gü-
tersloh 

9. Fraktionszuwendungen 
10. Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger 

der Freiwilligen Feuerwehr 
11. Beitritt der Stadt Gütersloh zum Institut der 

Rechnungsprüfer e.V. 
12. Prüfung des Jahresabschlusses 2019 und Ent-

lastung des Bürgermeisters 
13. Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte 

und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020 
hier: Information über Einreichung eines Förder-
antrags 

 
 

  
 Ausgabetag: 

  18. Jahrgang 11.12.2020 Nr. 33 
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14. Verlängerung der Frist für die Umsetzung der 
gesetzlichen Neuregelung zur Umsatzbesteue-
rung der Kommunen (§ 2b UStG) 

15. Bekanntgabe geleisteter über- und außerplan-
mäßiger Aufwendungen und Auszahlungen 2020 

16. Überplanmäßige Bereitstellung von Haushalts-
mitteln für die Einrichtung der 3. Gesamtschule 
im Haushaltsjahr 2020 für vorgezogene Beschaf-
fung von Einrichtung 

17. Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung 
für die ganzflächige Fahrbahndeckensanierung 
Friedrich-Ebert-Straße, zwischen Eickhoffstraße 
und Kaiserstraße 

18. Benutzungs- und Gebührensatzung für Unter-
künfte der Stadt Gütersloh für Flüchtlinge und 
Obdachlose 

19. Neukalkulation der Entwässerungsgebühren ab 
01.01.2021 
hier: Erlass der XIX. Nachtragssatzung zur Ge-
bührensatzung für die Grundstücksentwässerung 
vom 27.06.2003 

20. Neukalkulation der Abfallentsorgungsgebühren 
ab 01.01.2021 
hier: Erlass einer XXXIII. Nachtragssatzung zur 
Satzung der Stadt Gütersloh über die Kostende-
ckung der Abfallbeseitigung in der Stadt Güters-
loh (Abfallbeseitigungsgebührensatzung) vom 
27.12.1978 

21. Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren 
ab 01.01.2021 
hier: Erlass einer XIV. Nachtragssatzung zur 
Satzung der Stadt Gütersloh über die Straßen-
reinigung und die Erhebung von Straßenreini-
gungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebüh-
rensatzung) vom 07.03.2007 

22. Bebauungsplan Nr. 51/18 „Depenbrock-
Siedlung“ im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13 a BauGB 
1. Abwägung der Stellungnahmen 

 2. Satzungsbeschluss 
23. Bebauungsplan Nr. 75/4 „Hotelneubau“ im be-

schleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB 
 1. Abwägung der Stellungnahmen 
 2. Satzungsbeschluss 
24. Antrag des fraktionslosen Ratsmitglieds Cirlini 

auf Aufhebung der Erlaubnis von allgemeinen 
privaten Feuerwerken zu Silvester in Gütersloh 

25. Fragen der Ratsmitglieder 
 

 

Nichtöffentliche Sitzung: 
 

26. Mitteilungen des Bürgermeisters 
27. Ehrung 
28. Personalangelegenheiten des Rechnungsprü-

fungsamtes. Bestellung von zwei Prüfern 
29. Besetzung der Mitglieder des Gestaltungsbeira-

tes der Stadt Gütersloh 
30. Wirtschaftspläne 2021 der Klinikum Gütersloh 

gGmbH und der MVZ am Klinikum Gütersloh 
gGmbH 

31. Wirtschaftspläne 2021 der Stadtwerke Gütersloh 
GmbH und der Netzgesellschaft Gütersloh mbH 

32. Wirtschaftsplan 2021 der Stadtbus Gütersloh 
GmbH 

33. Fragen der Ratsmitglieder 

Diese Bekanntmachung finden Sie unter 
www.amtsblatt.guetersloh.de sowie weitere Informati-
onen unter www.ratsinfo.guetersloh.de 
 
Gütersloh, den 09.12.2020 
 
Norbert Morkes 
Bürgermeister  
 
 
 
100/2020 
 
Satzung der Stadt Gütersloh über eine Verände-
rungssperre für den räumlichen Geltungsbereich 
des zukünftigen Bebauungsplanes Nr. 314 
„Wiedenlübbertsweg / Diekstraße“ vom 25.11.2020  
 

Der Rat der Stadt Gütersloh hat in seiner Sitzung am 
20.11.2020 aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), und 
der §§ 7, 41 Abs. 1 Buchst. f) der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.d.F. 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 
S. 666) - jeweils in der zurzeit gültigen Fassung -, fol-
gende Veränderungssperre als Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Zu sichernde Planung 

 

Der Planungsausschuss des Rates der Stadt Güters-
loh hat in seiner Sitzung am 08.09.2020 die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 314 „Wiedenlübberts-
weg / Diekstraße“ beschlossen. 
 
Zur Sicherung der Planung wird für dieses Gebiet eine 
Veränderungssperre erlassen. 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 

Die Veränderungssperre erstreckt sich auf Gemarkung 
Gütersloh, Flur 41, Flurstück 82, 83, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 308, 334, 335, 336, 598, 
599. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungs-
sperre ergibt sich aus der Karte, die als Anlage zur 
Veränderungssperre Teil dieser Satzung ist, und ent-
spricht dem Geltungsbereich des in Aufstellung befind-
lichen Bebauungsplanes Nr. 314 „Wiedenlübbertsweg/ 
Diekstraße“. 
 

§ 3 
Rechtswirkungen der Veränderungssperre 

 

(1) In den von der Veränderungssperre betroffenen 
 Flurstücken dürfen: 
 

1.   Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht 
durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht be-
seitigt werden; 

 
2.   erhebliche oder wesentlich wertsteigernde 

Veränderungen von Grundstücken und bauli-
chen Anlagen, deren Veränderungen nicht 

http://www.amtsblatt.guetersloh.de/
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genehmigungs-, zustimmungs- oder anzei-
gepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

 

(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht ent-
gegenstehen, kann von der Veränderungssperre 
eine Ausnahme zugelassen werden (§ 14 Abs. 2 
Satz 1 BauGB). 

 

(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Verände-
rungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, 
Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßga-
be des Bauordnungsrechtes Kenntnis erlangt hat 
und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten 
der Veränderungssperre hätte begonnen werden 
dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fort-
führung einer bisher ausgeübten Nutzung werden 
von der Veränderungssperre nicht berührt (§ 14 
Abs. 3 BauGB). 

 
§ 4 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Verände-
rungssperre 

 

Diese Veränderungssperre tritt mit der ortsüblichen 
Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt nach Ablauf von 
zwei Jahren, vom Tage der Bekanntmachung an ge-
rechnet, außer Kraft, sofern die Frist durch die Stadt 
Gütersloh nicht um ein Jahr verlängert wird. Die Ver-
änderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald 
und soweit der Bebauungsplanes Nr. 314 „Wiedenlüb-
bertsweg / Diekstraße“ rechtsverbindlich wird. 
 
Anlage: 1 Karte (Übersichtsplan) 
 

 
Übersichtsplan zur Satzung über eine Veränderungs-
sperre für den räumlichen Geltungsbereich des zukünfti-
gen Bebauungsplanes Nr. 314 „Wiedenlübbertsweg / 
Diekstraße“ 
Plangrundlage: Deutsche Grundkarte  
(ohne Maßstab) 
Datenlizenz Deutschland Zero 
(https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) 

 
 
 
 
 
 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 

 
I. Veröffentlichung 

Die vorstehende Satzung der Stadt Gütersloh über ei-
ne Veränderungssperre für den räumlichen Geltungs-
bereich des zukünftigen Bebauungsplanes Nr. 314 
„Wiedenlübbertsweg / Diekstraße“ wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
II. Hinweise 
 
Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden Bestimmun-
gen des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung 
wird hingewiesen: 
 
1. § 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 BauGB: 
„Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fäl-
ligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er 
die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt.“ 
 
2. § 215 Absatz 1 Satz 1 BauGB: 

„Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 

 bis 3 beachtliche Verletzung der dort  

 bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

 schriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des 

§ 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-

ungsplanes und des Flächennutzungsplans 

und  

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Män-

gel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalte gel-
tend gemacht worden sind.“ 
 
3. § 7 Absatz 6 Satz 1 GO NRW: 
„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungs-
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Be-
stimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntge-
macht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“ 
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Gütersloh, den 25.11.2020 
gez. 
 
Norbert Morkes 
Bürgermeister  
 
 
 

101/2020 
 
Satzung der Stadt Gütersloh über eine Verände-
rungssperre für den räumlichen Geltungsbereich 
des zukünftigen Bebauungsplanes Nr. 300/1 
„Thomas-Morus-Straße / Siedlungsstraße“ vom 
25.11.2020 
 

Der Rat der Stadt Gütersloh hat in seiner Sitzung am 
20.11.2020 aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), und 
der §§ 7, 41 Abs. 1 Buchst. f) der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.d.F. 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 
S. 666) - jeweils in der zurzeit gültigen Fassung -, fol-
gende Veränderungssperre als Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Zu sichernde Planung 

 

Der Planungsausschuss des Rates der Stadt Güters-
loh hat in seiner Sitzung am 10.11.2020 die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 300/1 „Thomas-Morus-
Straße / Siedlungsstraße“ beschlossen. 
 
Zur Sicherung der Planung wird für dieses Gebiet eine 
Veränderungssperre erlassen. 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 

Die Veränderungssperre erstreckt sich auf Gemarkung 
Gütersloh, Flur 1, Flurstück 283, 284, 286, 287, 288, 
289, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 
304, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 
330, 331, 332, 333, 334, 335, 671, 672, 673, 674, 675, 
676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 684, 685, 686, 687, 
688, 689, 695, 696, 697, 773, 774, 775, 776, 1091, 
1092, 1093, 1094, 1095, 1125, 1274, 1275, 1428, 
1429, 1440, 1441, 1444, 1445. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungs-
sperre ergibt sich aus der Karte, die als Anlage zur 
Veränderungssperre Teil dieser Satzung ist, und ent-
spricht dem Geltungsbereich des in Aufstellung befind-
lichen Änderungsbebauungsplanes Nr. 300/1 
„Thomas-Morus-Straße / Siedlungsstraße“. 
 

§ 3 
Rechtswirkungen der Veränderungssperre 

 
(1) In den von der Veränderungssperre betroffenen 

Flurstücken dürfen: 
 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht 
durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht 
beseitigt werden; 

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde 
Veränderungen von Grundstücken und bau-
lichen Anlagen, deren Veränderungen nicht 
genehmigungs-, zustimmungs- oder anzei-
gepflichtig sind, nicht vorgenommen wer-
den. 

 
(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht ent-

gegenstehen, kann von der Veränderungssperre 
eine Ausnahme zugelassen werden (§ 14 Abs. 2 
Satz 1 BauGB). 

 
(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Verände-

rungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, 
Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßga-
be des Bauordnungsrechtes Kenntnis erlangt hat 
und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten 
der Veränderungssperre hätte begonnen werden 
dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fort-
führung einer bisher ausgeübten Nutzung werden 
von der Veränderungssperre nicht berührt (§ 14 
Abs. 3 BauGB). 

 
§ 4 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
der Veränderungssperre 

 
Diese Veränderungssperre tritt mit der ortsüblichen 
Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt nach Ablauf von 
zwei Jahren, vom Tage der Bekanntmachung an ge-
rechnet, außer Kraft, sofern die Frist durch die Stadt 
Gütersloh nicht um ein Jahr verlängert wird. Die Ver-
änderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald 
und soweit der Bebauungsplanes Nr. 300/1 „Thomas-
Morus-Straße / Siedlungsstraße“ rechtsverbindlich 
wird. 
 
Anlage: 1 Karte (Übersichtsplan) 

 

 
Übersichtsplan zur Satzung über die Verände-
rungssperre für den räumlichen Geltungsbereich 
des zukünftigen Bebauungsplanes Nr. 300/1 
„Thomas-Morus-Straße / Siedlungsstraße“  
Plangrundlage: Deutsche Grundkarte 
(ohne Maßstab) 
Datenlizenz Deutschland Zero 
(https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) 
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BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 

 
I. Veröffentlichung 

 
Die vorstehende Satzung der Stadt Gütersloh über ei-
ne Veränderungssperre für den räumlichen Geltungs-
bereich des zukünftigen Bebauungsplanes Nr. 300/1 
„Thomas-Morus-Straße / Siedlungsstraße“ wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
II. Hinweise 
 
Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden Bestimmun-
gen des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung 
wird hingewiesen: 
 
1. § 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 BauGB: 
„Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fäl-
ligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er 
die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt.“ 
 
2. § 215 Absatz 1 Satz 1 BauGB: 
„Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplans und  

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalte gel-
tend gemacht worden sind.“ 
 
3. § 7 Absatz 6 Satz 1 GO NRW: 

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungs-
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht wor-
den, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

 

 

 

 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.“ 

 
Gütersloh, den 25.11.2020 
 
gez. 
 
Norbert Morkes 
Bürgermeister 
 
 
 

102/2020 
 
Bebauungsplan Nr. 300/1 „Thomas-Morus-Straße / 
Siedlungsstraße“ im beschleunigten Verfahren 
nach § 13 a BauGB 
1. Aufstellungsbeschluss 
2. Erlass einer Veränderungssperre 
3. Offenlage 

 
Der Planungsausschuss des Rates der Stadt Güters-
loh hat in seiner Sitzung am 10.11.2020 die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 300/1 „Thomas-Morus-
Straße / Siedlungsstraße“ gemäß § 1 Absatz 3 des 
Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. §§ 7, 41 Absatz 1 
Buchst. f der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) und die Offenlage gemäß 
§§ 3 und 4 Absatz 2 BauGB sowie die Durchführung 
der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Absatz 1 BauGB sowie zur Beteiligung der Behör-
den und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Absatz 1 BauGB wie folgt beschlossen: 
 

„Der Bebauungsplan Nr. 300/1 „Thomas-Morus-
Straße / Siedlungsstraße“ wird für das aus dem 
anliegenden Übersichtsplan ersichtliche Plangebiet 
aufgestellt. Dem Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 300/1 „Thomas-Morus-Straße / Siedlungsstra-
ße“ mit Begründung in vorliegender Fassung wird 
zugestimmt. Die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit sowie die Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange soll im Rah-
men der Offenlage durchgeführt werden.“ 

 
Das Plangebiet ist aus dem nachstehenden Über-
sichtsplan ersichtlich und durch eine schwarze unter-
brochene Linie abgegrenzt. 
 
Das Plangebiet grenzt im Süden an die Herzebrocker 
Straße und im Westen an die Thomas-Morus-Straße. 
Die Siedlungsstraße grenzt im Norden und die Melan-
chthon Straße im Osten das Plangebiet ab.  
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Übersichtsplan zum Bebauungsplan Nr. 300/1  
„Thomas-Morus-Straße / Siedlungsstraße“ 
Plangrundlage: Deutsche Grundkarte (ohne Maßstab)  
Datenlizenz Deutschland Zero 
(https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) 
 

Ziel der Planung ist die Sicherung der zukünftigen 
städtebaulichen Entwicklung für den Bereich Thomas-
Morus-Straße / Siedlungsstraße. 
 
Gemäß § 13 a Absatz 3 BauGB wird darauf hingewie-
sen, dass dieser Bebauungsplan im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 a BauGB ohne Durchführung ei-
ner Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB aufge-
stellt werden soll. 
 
Ferner wird gemäß § 13 a Absatz 3 Nr. 2 BauGB da-
rauf hingewiesen, wo sich die Öffentlichkeit über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie über die wesent-
lichen Auswirkungen der Planung gemäß § 3 Absatz 1 
BauGB unterrichten kann. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 300/1 
„Thomas-Morus-Straße / Siedlungsstraße“ liegt mit 
Begründung entsprechend den Bestimmungen des 
Baugesetzbuches in der Zeit vom 
 

21.12.2020 bis einschließlich 29.01.2021 
 

beim Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung der 
Stadt Gütersloh, im Foyer des Rathauses, Haus l, Ber-
liner Straße 70, 33330 Gütersloh aus. 
 
Aus gegebenem Anlass zur Verhinderung der Verbrei-
tung der Atemwegserkrankung „Covid-19“ durch den 
Corona-Viruserreger SARS-Cov-2 kann das Rathaus 
aktuell nur mit der Vereinbarung eines Termins be-
sucht werden. 
 
Aus diesem Grunde ist für die Einsichtnahme ein 
Termin unter den Telefonnummern 05241/82-2705 
oder 05241/82-3277 oder auf der Internetseite 
https://www.guetersloh.de/de/terminvereinbarung.
php zu vereinbaren. 
 

Die Einsichtnahme der Unterlagen hat unter Einhal-
tung entsprechender Hygienemaßnahmen zu erfolgen. 
Ein entsprechender Mundschutz ist zu tragen. Es 
wird empfohlen, Einweghandschuhe mitzubringen. 

 
Zeitgleich findet die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der Behörden über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen 
der Planung zur Aufstellung des o. a. Bebauungspla-
nes gemäß § 3 Absatz 1 BauGB statt. 
 
Während der Offenlage können Stellungnahmen (bei-
spielsweise schriftlich, zur Niederschrift oder per E-
Mail) vorgebracht werden, die unter Abwägung aller 
öffentlichen und privaten Belangen geprüft werden. 
 
Im o. g. Zeitraum können die Planunterlagen auch im 
Internet unter www.Stadtplanung.guetersloh.de unter 
dem Thema Bauleitplanung eingesehen werden. Die 
Abgabe einer Stellungnahme ist möglich. 
 
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 
Absatz 2, Satz 2, 2 Halbsatz BauGB nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über die Bauleitpläne unberücksichtigt bleiben.  
 
Der Aufstellungsbeschluss des Planungsausschusses 
des Rates der Stadt Gütersloh vom 10.11.2020 über 
den Bebauungsplan Nr. 300/1 „Thomas-Morus-Straße/ 
Siedlungsstraße“ wird gemäß § 2 Absatz 1 BauGB öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Weiterhin wird hiermit der Beschluss zur Durchführung 
der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Absatz 1 BauGB sowie zur Beteiligung der Behör-
den und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Absatz 1 BauGB und der Offenlagebeschluss ge-
mäß §§ 3 und 4 Absatz 2 BauGB öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Zuständiger Sachbearbeiter für den Bebauungsplan: 
Günter Maas, Zimmer: 911 
Tel. 05241/82-3277, Fax 82-3533, 
Email: Guenter.Maas@guetersloh.de 
 
Gütersloh, den 23.11.2020 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
Nina Herrling 
Stadtbaurätin 
 
 
 

103/2020 
 
Bebauungsplan Nr. 51/17 „Saturnweg / Schalück-
straße“ im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13 BauGB 
1. Aufstellungsbeschluss 
2. Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB sowie der Betei-
ligung der Behörden gemäß § 4 (1) BauGB 
3. Offenlagebeschluss 
 

https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0
https://www.guetersloh.de/de/terminvereinbarung.php
https://www.guetersloh.de/de/terminvereinbarung.php
http://www.stadtplanung.guetersloh.de/
mailto:Guenter.Maas@guetersloh.de
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Der Planungsausschuss des Rates der Stadt Güters-
loh hat in seiner Sitzung am 10.11.2020 die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 51/17 „Saturnweg / 
Schalückstraße“ gemäß § 1 Abs. 3 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) i. V. m. §§ 7, 41 Abs.1 Buchst. f) der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) beschlossen. Zudem wurde der Beschluss 
zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 (1) 
BauGB) sowie zur Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 (1) BauGB) 
gefasst. Der Beschluss lautet wie folgt: 
 

„Der Bebauungsplan Nr. 51/17 „Saturnweg / 
Schalückstraße“ wird für das aus dem anliegenden 
Übersichtsplan ersichtliche Plangebiet aufgestellt. 
Dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 51/17 „Sa-
turnweg / Schalückstraße“ mit Begründung in vor-
liegender Fassung wird zugestimmt. Die frühzeiti-
ge Beteiligung der Öffentlichkeit soll durchgeführt 
werden. Sofern bei diesem Verfahrensschritt keine 
Stellungnahmen eingehen, die zu wesentlichen 
Planänderungen führen, soll der Entwurf öffentlich 
ausgelegt und die Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt 
werden.“ 

 
Das Plangebiet ist aus dem nachstehenden Über-
sichtsplan ersichtlich und durch eine schwarze unter-
brochene Linie abgegrenzt.  
 
Das Plangebiet zum Bebauungsplan Nr. 51/17 „Sa-
turnweg / Schalückstraße“ ist im Westen durch den 
Saturnweg und im Süden durch die Schalückstraße 
begrenzt. Im Norden grenzt die südliche Grenze des 
privaten Grundstücks am Saturnweg 20. Im Osten 
wird das Plangebiet durch die Teilbereiche der rück-
wärtigen Gartenflächen der privaten Grundstücke am 
Elmersweg 8, 10, 12, 14, am Saturnweg 8, 10 sowie 
durch die östliche Grenze des Grundstücks an der 
Schalückstraße 9 begrenzt. 
 

 
Übersichtsplan zum Bebauungsplan Nr. 51/17 
„Saturnweg / Schalückstraße“ 
Plangrundlage: Deutsche Grundkarte 
(ohne Maßstab) 
Datenlizenz Deutschland Zero 
(https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) 

 

Ziel und Zweck ist es, die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für eine künftige Bebauung zu schaf-
fen. Es soll die bestehende Bebauung entlang des Sa-
turnweges gesichert und darüber hinaus eine Bauflä-
che im Bereich der Schalückstraße festgesetzt wer-
den. 
 
Gemäß § 13 a Absatz 3 BauGB wird darauf hingewie-
sen, dass dieser Bebauungsplan im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB ohne Durchführung ei-
ner Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB aufge-
stellt werden soll. 
 
Ferner wird gemäß § 13 a Absatz 3 Nr. 2 BauGB da-
rauf hingewiesen, wo sich die Öffentlichkeit über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie über die wesent-
lichen Auswirkungen der Planung gemäß § 3 Absatz 1 
BauGB unterrichten kann. 
 
Es besteht Gelegenheit zur Erörterung oder Äußerung 
und Information in der Zeit vom 
 

21.12.2020 bis einschließlich 22.01.2021 
 

beim Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung der 
Stadt Gütersloh, im Foyer des Rathauses, Haus I, Ber-
liner Straße 70, 33330 Gütersloh. 
 
Aus gegebenem Anlass zur Verhinderung der Verbrei-
tung der Atemwegserkrankung „Covid-19“ durch den 
Corona-Viruserreger SARS-Cov-2 kann das Rathaus 
aktuell nur mit der Vereinbarung eines Termins be-
sucht werden. 
 
Aus diesem Grunde ist für die Einsichtnahme ein 
Termin unter der Telefonnummer 05241/82-2705 
oder auf der Internetseite 
https://www.guetersloh.de/de/terminvereinbarung.
php zu vereinbaren. 
 

Die Einsichtnahme der Unterlagen hat unter Einhal-
tung entsprechender Hygienemaßnahmen zu erfolgen. 
Ein entsprechender Mund-Nasen-Schutz ist zu tra-
gen. Es wird empfohlen, Einweghandschuhe mit-
zubringen. 
 

Im o. g. Zeitraum können die Planunterlagen auch im 
Internet unter www.Stadtplanung.guetersloh.de unter 
dem Thema Bauleitplanung eingesehen werden. Die 
Abgabe einer Stellungnahme ist möglich. 
 
Der Aufstellungsbeschluss des Planungsausschusses 
des Rates der Stadt Gütersloh vom 10.11.2020 über 
den Bebauungsplan Nr. 51/17 Saturnweg / Schalück-
straße wird hiermit gemäß § 2 Absatz 1 BauGB öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Weiterhin wird der Beschluss zur frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 1 BauGB 
sowie zur Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 1 
BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
 
 

https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0
https://www.guetersloh.de/de/terminvereinbarung.php
https://www.guetersloh.de/de/terminvereinbarung.php
http://www.stadtplanung.guetersloh.de/


 
Amtsblatt der Stadt Gütersloh vom 11.12.2020 Nr. 33 / 18. Jahrgang 

 

 

 
147 

 

 

Zuständige Sachbearbeiterin für den Bebauungsplan: 
Heike Tellkamp, Zimmer 910 
Tel. 05241/82-2705, Fax 82-3533, 
Email: Heike.Tellkamp@guetersloh.de 
 
Gütersloh, den 23.11.2020 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
Nina Herrling 
Stadtbaurätin 
 
 
 

104/2020 
 
Bebauungsplan Nr. 314 „Wiedenlübbertsweg / 
Diekstraße“ im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13 a BauGB 
1. Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öf-
fentlichkeit (§ 3 (1) BauGB) sowie der Beteiligung 
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange (§ 4 (1) BauGB) 
 

Der Planungsausschuss des Rates der Stadt Güters-
loh hat in seiner Sitzung am 10.11.2020 den Be-
schluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 3 (1) BauGB) sowie zur Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 (1) 
BauGB) zum Bebauungsplan Nr. 314 „Wiedenlüb-
bertsweg / Diekstraße“ gefasst. Der Beschluss lautet 
wie folgt: 
 

„Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange soll durchgeführt werden.“ 

 
Das Plangebiet ist aus dem nachstehenden Über-
sichtsplan ersichtlich und durch eine schwarze unter-
brochene Linie abgegrenzt.  
 
Im Osten grenzt das Plangebiet an den Straßenverlauf 
der B61 Westring. Im Norden schließt die vorhandene 
Siedlungsstruktur des Wiedenlübbertsweges und im 
Süden der Diekstraße an. Im Westen grenzt das Plan-
gebiet an die Fichtenstraße. 
 

 
Übersichtsplan zum Bebauungsplan Nr. 314 
„Wiedenlübbertsweg / Diekstraße“ 
Plangrundlage: Deutsche Grundkarte  
(ohne Maßstab) 
Datenlizenz Deutschland Zero 
(https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) 

 
Planungsziel ist es, die vorhandenen Strukturen zu si-
chern und eine gebietsverträgliche Nachverdichtung 
zu steuern. 
 
Gemäß § 13 a Absatz 3 BauGB wird darauf hingewie-
sen, dass dieser Bebauungsplan im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 a BauGB ohne Durchführung ei-
ner Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB aufge-
stellt werden soll. 
 
Ferner wird gemäß § 13 a Absatz 3 Nr. 2 BauGB da-
rauf hingewiesen, wo sich die Öffentlichkeit über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie über die wesent-
lichen Auswirkungen der Planung gemäß § 3 Absatz 1 
BauGB unterrichten kann.  
 
Es besteht Gelegenheit zur Erörterung oder Äußerung 
und Information in der Zeit vom 
 

21.12.2020 bis einschließlich 22.01.2021 
 

beim Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung der 
Stadt Gütersloh, im Foyer des Rathauses, Haus I, Ber-
liner Straße 70, 33330 Gütersloh. 
 
Aus gegebenem Anlass zur Verhinderung der Verbrei-
tung der Atemwegserkrankung „Covid-19“ durch den 
Corona-Viruserreger SARS-Cov-2 kann das Rathaus 
aktuell nur mit der Vereinbarung eines Termins be-
sucht werden. 
 
Aus diesem Grunde ist für die Einsichtnahme ein 
Termin unter der Telefonnummer 05241/82-2705 
oder 05241/82-3176 oder auf der Internetseite 
https://www.guetersloh.de/de/terminvereinbarung.
php zu vereinbaren. 
 

mailto:Heike.Tellkamp@guetersloh.de
https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0
https://www.guetersloh.de/de/terminvereinbarung.php
https://www.guetersloh.de/de/terminvereinbarung.php
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Die Einsichtnahme der Unterlagen hat unter Einhal-
tung entsprechender Hygienemaßnahmen zu erfolgen. 
Ein entsprechender Mund-Nasen-Schutz ist zu tra-
gen. Es wird empfohlen, Einweghandschuhe mit-
zubringen. 
 

Im o. g. Zeitraum können die Planunterlagen auch im 
Internet unter www.Stadtplanung.guetersloh.de unter 
dem Thema Bauleitplanung eingesehen werden. Die 
Abgabe einer Stellungnahme ist möglich. 
 
Der Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit sowie zur Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Trägern öffentlicher Belange des Planungsaus-
schusses vom 10.11.2020 über den Bebauungsplan 
Nr. 314 Wiedelübbertsweg / Diekstraße gemäß § 3 
Absatz 1 BauGB sowie § 4 Absatz 1 BauGB wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Zuständige Sachbearbeiterin: 
Laura Mosig, Zimmer: 910 
Tel. 05241/82-3176, Fax 82-3533 
Email: Laura.Mosig@guetersloh.de 
 
 
Gütersloh, den 23.11.2020 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
Nina Herrling  
Stadtbaurätin 
 
 
 

105/2020 
 
Terminänderungen bei der Müllabfuhr im Stadtge-
biet und in den Ortsteilen von Gütersloh 

 
1. Wegen der „Weihnachtsfeiertage“ verschiebt 
sich die Abfuhr der Restmüll- und Komposttonnen so-
wie der Gelben Säcke und Papiertonnen wie folgt: 
 
Von Montag         (21.12.) auf Samstag      (19.12.) 
Von Dienstag       (22.12.) auf  Montag       (21.12.) 
Von Mittwoch       (23.12.) auf  Dienstag     (22.12.) 
Von Donnerstag   (24.12.) auf  Mittwoch     (23.12.) 
Von Freitag          (25.12.) auf Donnerstag  (24.12.) 
 
Diese Änderungen sind im Umweltkalender, Abfallka-
lender im Internet und in der Abfall-App bereits be-
rücksichtigt. 
 
 
2. Wegen des Feiertages „Neujahr“ am Freitag, 
den 01. Januar 2021, wird sich die Abfuhr der Rest-
müll- und Komposttonnen sowie der Gelben Säcke 
und Papiertonnen von Freitag, den 01.01.2021 auf 
Samstag, den 02.01.2021 verschieben: 
 
 
Diese Änderungen sind im Umweltkalender, Abfallka-
lender im Internet und in der Abfall-App bereits be-
rücksichtigt.  
 

Gütersloh, den 13.11.2020 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrage 
Maurer, Fachbereichsleiter 
 
 
 

106/2020 
 
Veröffentlichung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes der Stadtwerke Gütersloh GmbH, 
der Netzgesellschaft Gütersloh mbH und der 
Stadtbus Gütersloh GmbH zum 31.12.2019 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Gü-
tersloh GmbH, Gütersloh, – bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht der Stadtwerke Gütersloh GmbH 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2019 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse 

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2019 und 

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In al-
len wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-

http://www.stadtplanung.guetersloh.de/
mailto:Laura.Mosig@guetersloh.de
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ses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-
chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-
schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jah-
resabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent-
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver-
mittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsäch-
liche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in Überein-
stimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im La-
gebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab-

sichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der La-
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der La-
ge der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-
richt beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-
cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt, planen und führen Prüfungshandlungen als Re-
aktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu die-
nen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun-
gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen.  

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontroll-
system und den für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben. 

beurteilen wir die Angemessenheit der von den ge-
setzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
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erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsi-
cherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Er-
eignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann. 

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 
den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft vermittelt. 

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und 
das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesell-
schaft. 

führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten 
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichen-
der geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir da-
bei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde geleg-
ten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten An-
gaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-
fungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im in-
ternen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-
fung feststellen. 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHT-
LICHE ANFORDERUNGEN 

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rech-
nungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG 

 

 

Prüfungsurteile 

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten 
nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung ge-
trennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2019 eingehalten hat. Darüber 
hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tä-
tigkeiten „Elektrizitätsverteilung“ und „Gasverteilung“ 
nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG – bestehend jeweils 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Ge-
winn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie die als 
Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungsle-
gungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsab-
schlüsse – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach 
§ 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrenn-
ter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehal-
ten.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die bei-
gefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen 
Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 
Sätze 5 bis 7 EnWG. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten 
zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsab-
schlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG 
unter Beachtung des Entwurfs einer Neufassung des 
IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Abs. 5 
Energiewirtschaftsgesetz (IDW EPS 610 n.F.) durch-
geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung 
der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 
EnWG“ weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-
chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-
schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Quali-
tätssicherungsstandards: Anforderungen an die Quali-
tätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 
1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur 
Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b 
Abs. 3 EnWG zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Ein-
haltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b 
Abs. 3 EnWG 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 
5 EnWG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzli-
chen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstel-
lung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen 
Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.  
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrenn-
ter Konten einzuhalten.  

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die 
Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Ver-
antwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jah-
resabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der 
Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss 
kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln 
braucht. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, 

ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b 
Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter 
Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten 
haben und  

ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Be-
langen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 
Sätze 5 bis 7 EnWG entsprechen.  

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in 
den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere 
Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungsle-
gungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. 

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b 
Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter 
Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der 
Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 
bis 4 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt 
ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. 

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeits-
abschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jah-
resabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der 
Ausnahme, dass wir für die Tätigkeitsabschlüsse kei-
ne Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung 
vornehmen können. 

Bielefeld, den 6. März 2020 

PricewaterhouseCoopers GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Hubert Ahlers   ppa. Sven Galbarski 

Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 

 
 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN 
ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Netzgesellschaft Gütersloh mbH, Gütersloh 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESAB-
SCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS  

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Netzgesellschaft 
Gütersloh mbH, Gütersloh, – bestehend aus der Bi-
lanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht der Netzgesellschaft Gütersloh 
mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2019 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse 

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2019 und 

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In al-
len wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-
chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-
schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
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die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jah-
resabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent-
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver-
mittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsäch-
liche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in Überein-
stimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im La-
gebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der La-
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der La-
ge der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten entspricht und die Chancen und Risiken der zu-

künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-
richt beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-
cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt, planen und führen Prüfungshandlungen als Re-
aktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu die-
nen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun-
gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen.  

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontroll-
system und den für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben. 

beurteilen wir die Angemessenheit der von den ge-
setzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsi-
cherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
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gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Er-
eignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann. 

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 
den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft vermittelt. 

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und 
das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesell-
schaft. 

führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten 
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichen-
der geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir da-
bei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde geleg-
ten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten An-
gaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-
fungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im in-
ternen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-
fung feststellen. 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHT-
LICHE ANFORDERUNGEN 

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rech-
nungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und 
§ 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 

Prüfungsurteile 

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten 
nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 
Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2019 eingehalten hat. Darüber hinaus 
haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten 
„Elektrizitätsverteilung“ und „Gasverteilung“ nach § 6b 

Abs. 3 Satz 1 EnWG – bestehend jeweils aus der Bi-
lanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2019 sowie die als Anlage bei-
gefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmetho-
den für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – ge-
prüft. 

Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach 
§ 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 
MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesent-
lichen Belangen eingehalten.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die bei-
gefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen 
Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 
Sätze 5 bis 7 EnWG. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten 
zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsab-
schlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG 
unter Beachtung des Entwurfs einer Neufassung des 
IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Abs. 5 
Energiewirtschaftsgesetz (IDW EPS 610 n.F.) durch-
geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung 
der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 
EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG“ weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-
ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die 
Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstan-
dards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der 
Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung 
der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 
EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Ein-
haltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b 
Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 
5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung ge-
trennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch 
verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsab-
schlüsse nach den deutschen Vorschriften des § 6b 
Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.  

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrenn-
ter Konten einzuhalten.  
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Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die 
Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Ver-
antwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jah-
resabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der 
Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss 
kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln 
braucht. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, 

ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b 
Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 
MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesent-
lichen Belangen eingehalten haben und  

ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Be-
langen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 
Sätze 5 bis 7 EnWG entsprechen.  

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in 
den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere 
Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungsle-
gungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 
Satz 2 MsbG beinhaltet. 

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b 
Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 
MsbG zur Führung getrennter Konten umfasst die Be-
urteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätig-
keiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sowie 
nach § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und nach-
vollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit 
beachtet wurde. 

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeits-
abschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jah-
resabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der 
Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsab-
schluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamt-
darstellung vornehmen können. 

Bielefeld, den 6. März 2020 

PricewaterhouseCoopers GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Hubert Ahlers   ppa. Sven Galbarski 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 

 
 
 
 

An die Stadtbus Gütersloh GmbH, Gütersloh 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtbus Güters-
loh GmbH, Gütersloh, – bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht der Stadtbus Gütersloh GmbH für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2019 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse 

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2019 und 

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In al-
len wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-
chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-
schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jah-
resabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent-
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver-
mittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsäch-
liche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in Überein-
stimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im La-
gebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der La-
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der La-
ge der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-
richt beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-
cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt, planen und führen Prüfungshandlungen als Re-
aktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu die-
nen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun-
gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen.  

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontroll-
system und den für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben. 

beurteilen wir die Angemessenheit der von den ge-
setzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsi-
cherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
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lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Er-
eignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann. 

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 
den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft vermittelt. 

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und 
das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesell-
schaft. 

führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten 
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichen-
der geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir da-
bei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde geleg-
ten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten An-
gaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-
fungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im in-
ternen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-
fung feststellen. 

Bielefeld, den 6. März 2020 

PricewaterhouseCoopers GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Hubert Ahlers   ppa. Sven Galbarski 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das nächste Amtsblatt erscheint voraussichtlich 
am 23.12.2020. 

 
Das Amtsblatt finden Sie im Internet unter 
www.amtsblatt.guetersloh.de. 

http://www.amtsblatt.guetersloh.de/

